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HALBMONATSSCHRIFT FUR ERZIEHUNG UND UNTERRICHT

OLTEN + 15. JANUAR 1938

24. JAHRGANG + Nr. 2

Zur Diskussion Gber die vaterlandische Erziehung

unserer Jugend

Im vergangenen Jahr ist angesichts der in
diesem Heft von Herrn Nationalrat Scherrer
autgezeigten Gefahrenmomente jenseits ur-
serer Landesgrenzen und in unserer Volksge-
meinschaft Uber die militérische und geistige
Landesverteidigung viel gesprochen und ge-
schrieben worden. Manche Erérterungen und
Vorschlage haben wertvolle Anregungen ge-
geben und das Volk auf drohende Gefahren
wie aut die Notwendigkeit ihrer positiven
Ueberwindung aufmerksam gemacht, aber
auch Bedenken und Widerspriiche geweckt.
Da mit denStichworten,,nationaleErziehung",
,,staatsburgerlicher Unterricht”’, ,,obligatori-
scher Vorunterricht”" wesentlicheFra-
gender Erziehung, derschwei-
und

zerischen Kulturhaltung

damit auch der Weltanschau-
ung zur Diskussion gestellt
sind, ist es Pflicht der ,,Schweizer Schule",
der katholischen Schul-
Erziehungsvereinigungen der Schweiz, Uber
die Zukunft

Vorschlage undTendenzen zu orientieren und

als Organ und

diese fir bedeutungsvollen
zur Verwirklichung vaterlandischer Erziehung
grundsatzlich und praktisch beizutragen. Sie
hat zwar schon bisher in verschiedenen Auf-
satzen und in den Sondernummern 1 und 2
1935 in diesem Sinne gewirkt. Aber es gilt
heute, zu neuen Gesichtspunkten und Ab-
sichten Stellung zu nehmen und da und dort
vermehrtes Interesse fiir die im Vordergrund

stehende Frage zu wecken. Zweck dieses

einleitenden Artikels ist nur, fir die ihm fol-
genden grundlegenden Ausfiihrungen einen
Ueberblick itber den gegen-
wartigenStandderAussprache
— besonders nach weltanschaulichen Ge-
sichtspunkten — zu bieten.

Nachdem in den Weltkriegsjahren um die
Motion Wettstein-Calonder ein
lebhafter Kampf entbrannt war, * verzichtete
der Bundesrat angesichts der weltanschau-
lichen und foderalistischen Einsprache auf
bezlgliche Bundesmassnahmen. Die Streit-
frage trat jahrelang etwas in den Hintergrund.
Auf freisinniger Seite allerdings flhrte man

verschiedenenorts Kurse

staatsbirgerliche
durch, deren parteipolitische Farbung auch
vom Organ der Jungliberalen festgestellt
wurde. In den letzten Jahren aber haben die
allgemeine militérische Aufristung, die na-
tionalistische und antidemokratische Bewe-
gung in Nachbarstaaten und die innerpoliti-
sche Entwicklung unseres Landes der Forde-
rung starkerer Heranbildung unserer Jugend
zur Teilnahme an den Geschicken unserer
schweizerischen Demokratie neuen Impuls

gegeben.

Teilweise unter diesem Gesichtspunkt wur-
de zunadchst die Wiedereinfihrung
der padagogischen Rekruten-

1 Vergl. Jos. Beck: Der neue Schulkampf. Olten
1918.
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prifungen postuliert, 1936 und 1937
erprobt. > Ueber ihre Notwendigkeit und
Nitzlichkeit werden in katholischen Kreisen
verschiedene Meinungen geéussert.

Schon 1934 hatte die Jahresversammlung
der schweizerischen Turnlehrer und Turnleh-
rerinnen in einer Resolution zu Handen des
Eidg. Militardepartementes auch bessere ge-
setzliche Bestimmungenfir dasM adch e n-
turnen aller Schulstufen, Hilfe fiir die Ein-
richtung von Turn- und Spielplatzen und die
Herausgabe einer eidgendssischen Turn-
schule fur M&dchen verlangt. Am 25. Okto-
ber 1936 erneuerte die Eidg. Sportkommis-
sion die Forderung des obligatorischen Turn-
unterrichtes fir Madchen. Die Einbeziehung
des Eidg. Militérdepartementes in diesen
Zweig der korperlichen Erziehung rief dem
Einspruch jener, welche die kantonale Schul-
hoheit gewahrt und die korperliche Erziehung
der Madchen aus paddagogischen Griinden
nicht der sportlichen und turnerischen Be-
tatigung der Knaben gleichgestellt oder gar
als militarische Angelegenheit behandelt
wissen wollten. Die Bedenken wurden ver-
starkt, als das Eidg. Militardepartement in
einem Kreisschreiben an die Kantonsregie-
rungen Uber die Férderung des Méadchen-
turnens® erklarte: ,,Die korperliche Erziehung
dart nicht der privaten Initiative und damit
ausserhalb der Schule stehenden Organisa-
tionen iberlassen werden.”

Vor Jahresfrist legten die Vertreter der
Neuen Helvetischen Gesellschaft, des Vater-
ldndischen Verbandes, der militarischen Ver-
einigungen und anderer Organisationen in
Aarau den Grundstein zur ,,Schweizerischen
Wehraktion"', welche sich die geistige Wehr-
bereitschaft des Volkes und die kérperliche
Ertichtigung der Jugend zum Ziele setzte. In
dieser und andern Versammlungen fielen An-
regungen fir die Einfihrung eines obligatori-

? Vergl. das Referat von Oberstdivisionar Hans Frey
am Schweiz. Lehrertag, ,Schweiz. Lehrerzeitung",
Nr. 23, 1937,

3 Siehe ,,Die Kérpererziehung'', Nr. 5, 1937.
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schen Arbeitsjahres und des obligatorischen
Vorunterrichtes, der von gewissen Interessen-
tengruppen — namentlich von den Turn- und
Sportverbanden — turnerisch, von andern —
besonders von den militarischen Verbanden
— militdrisch gestaltet werden will.

Am 10. Mai 1937 gab dann das Eidgends-
sische Militdrdepartement die von der Abtei-
lung fir Infanterie ausgearbeiteten Vorschla-
ge fiur die Einfihrung des obligatorischen
Vorunterrichtes bekannt.

Am 19. Mai fand in Bern eine vom Eidg.
Militardepartement einberufene, von 14 mili-
tarischen, turnerischen und sportlichen Ver-
bénden beschickte Konferenz zur Bespre-
chung dieses Vorentwurfes statt. Die nachher
ausgegebene Pressemeldung sprach von ein-
stimmiger Annahme des Obligatoriums; ein-
zig die Delegation der evangelisch-kirchli-
chen Jugendverbande habe Bedenken gedus-
sert. Diese Darstellung wurde aber in der ka-
tholischen Presse dahin berichtigt, dass ein-
zelne Delegierte ihre Zustimmung von gewis-
sen Bedingungen abhangig gemacht und dass
besonders die Delegation des Kath. Turn- und
Sportverbandes fir die Zustimmung zum Ob-
ligatorium zwei Bedingungen gestellt habe,
namlich 1. dass der obligatorische Vorunter-
richt in einem beschrénkteren Rahmen als im
Vorentwurf des Departementes durchgefihrt
und 2. so gestaltet werde, dass die Sonntags-
heiligung und Sonntagsruhe nicht gefahrdet
und die religids-sittliche Bildung der Jugend
durch vermehrte militarisch-turnerische Beta-
tigung nicht beeintrachtigt werde; der be-
wattnete Vorunterricht sollte zugunsten des
turnerischen fallen gelassen werden. (,,Vater-
land", Nr. 117, 1937.)

Die Einwendungen bei dieser Konferenz
und die Kritik in der Presse bewirkten dann,
dass das Militardepartement seinem Projekt
eine gemilderte Fassung gab. Diese fordert
den obligator. Vorunterricht von der Entlas-
sung aus der Schulpflicht bis zum Beginn der
Dienstpflicht und zwar als turnerischen Vor-
unterricht im 16. und 17. Altersjahr (statt fiir



das 15. bis 18. Jahr), Kurse fur Jungschuiizen
und fakultativen turnerischen Vorunterricht
im 18. Jahr (statt fir das 17. und 18. Jahr)
und Kadettenkurse im 19. Jahr; die Kadetten-
kurse sollten Waffenibungen an 20 Halb-
tagen zu 3 Stunden umfassen. Neu war nun
das Postulat eines dreijahrigen Provisoriums
zur praktischen Erprobung. Gegeniber den
religidsen Bedenken wegen der Beanspru-
chung des Sonntags wurde erklért, dass ihnen
,,s0 viel als mdglich Rechnung getragen wer-
den soll, indem der Unterricht méglichst aut
die Wochentage, vorab auf den Samstag, an-
gesetzt werde, dass aber die Beanspruchung
des Sonntags nicht ganz vermieden werden
konne.”

I

Die Diskussion Uber diese Vorschlage wur-
de erweitert durch die Forderung des obliga-
torischen staatsbirgerlichen Unterrichtes. Im
November 1936 hatte der Tessiner Grosse
Rat einem Postulat auf Einfihrung des staats-
birgerlichen Unterrichtes nach der Erfillung
der Schulpflicht zugestimmt. Im Mai 1937
beschloss der Grosse Rat des Kantons Waadt
die Einfiihrung fir die Jugendlichen vom 15.
bis 19. Altersjahr. Am ,,Schweiz. Lehrertag”
vom 29. Mai 1937 in Luzern stellte der
Schweiz. Lehrerverein folgende Forderungen:

wDer obligatorische staatsbirgerliche
Unterricht ist fir alle Schweizer Jinglinge und
Jungfrauen im 18. und 19. Altersjshr durch
Bundesgesetzgebun g einzufihren. Die
Organisation und Durchfihrung des staatsbiirger-
lichen Unterrichts bleibt Sache der Kantone. D e r
Bundunterstitzt alle Veranstaltungen zur
staatsblrgerlichen Belehrung und Erziehung im
nachschulpflichtigen Alter. Er vergewis-
sertsich Uber die zweckméassige Organisation
und durch geeignete Prifungen iber ihre
Erfolge. DerBundfordertdieAusbil-
dungdernotwendigenlehrkrafte
unddieSchaffungpassenderlLehr-
mittel fir Schiiler und Lehrer.” An
der Tagung sprach u. a. Stinderat Dr. Wett-
stein, der Urheber der Motion von 1915, Er
bemerkte aber gegeniiber der vorgeschlagenen

Resolution: ,,Mit dem Rechte des gebrannten
Kindes mochte ich doch zu einiger Vorsicht mah-
nen. Eine Oberaufsicht des Bundes Uber alle Ver-
anstaltungen zur staatsbirgerlichen Belehrung
und Erziehung der Jugend im nachschulpflich-
tigen Alter wird auch heute wieder auf erbitter-
ten Widerstand in foderalistischen und klerikalen
Kreisen stossen . . . Die Forderung der Oberaut-
sicht des Bundes uber dieses ganze Schulgebiet
konnte leicht den ,Schulvogt’ wieder heraufbe-
schworen. Dass der Bund fiir geeignete Ausbil-
dung der Lehrkrafte und fiir die Schaffung zweck-
dienlicher Lehrmittel fir Schiler und Lehrer sor-
gen solle, war bereits in den bundesratlichen An-
tragen von 1917 enthalten. Ob das Postulat heute
mehr Aussicht auf Verwirklichung hat als damals,
wage ich nicht zu entscheiden . . ."

An seiner Jahresversammlung vom 9. Au-
gust zu Appenzell nahm der Katholische Leh-
rerverein der Schweiz nach dem in diesem
Heft veroffentlichten Referat von Nationalrat
Jos. Scherrer zum Obligatorium des militari-
schen Vorunterrichtes und zur Resolution des
Schweiz. Lehrervereins Stellung.* — Die Ge-
genseite reagierte zum Teil unwirsch.

Die ,Schweiz. Lehrerzeitung”
machte sich eine Bemerkung in der gegnerischen
Tagespresse zu eigen, wonach die — begris-
senswerte und bedenkliche Vorschlage schei-

dende — Resolution des SKLV.

Negationen jeweilen wieder authebe, was sie

,mit ihren

zuerst bejahe’’; die Formulierung der Resolu-
tion sei raffiniert vieldeutig", ,zum Zeit-
alter der Verdunkelungen passend”. — Noch
scharfer reagierte z. B. der liberale ,, Unter-
waldner'", der von einem , prompt gelieferten
kinstlichen konservativen Sturm der Entrustung’’
sprach und — in der katholischen Urschweiz! —
feststellen zu missen glaubte: ,,Die schweizeri-
schen katholischen Lehrer gebarden sich als die
vollendetsten Kantonesen . . . Die Angst der
Konservativen, ithre Leute kdnnten durch ,Lehr-
mittel des Bundes' oder durch ,fremde’ Lehr-
krafte mehr erfahren als der Partei zutraglich
ware, zieht sich wie ein roter Faden durch die
ganze Resolution. Es bereitet gewissen Leuten
Sorge genug, dass die jungen Staatsbirger in

4 Siehe die Resolution, ,,Schweizer Schule", S. 634,
1937.

43



der Rekrutenschule ihren geistigen Horizont oft
derart erweitern, dass sie sich, nach Hause zu-
rickgekehrt, ihren Heilsrezepten gegeniber we-
niger zuganglich zeigen als vorher.” (1) — In
einem Referat an der Tagung des Vereins
schweiz. Staatsbiirgerkurse vom 5. September
(Schweiz. Erziehungs-Rundschau Nr. 7, 1937)
sprach der St. Galler Erziehungsdirektor Dr. A.
Roe mer zugunsten der Vorschlage des Eidg.
Mititardepartements. Er bemerkte gegenuber
der Resolution des SKLV. und des Evangelischen
Kirchenbundes: ,,Diese Opposition von konfes-
sioneller Seite ist mir unverstandlich . . . Es will
uns scheinen, dass das Obligatorium des Vor-
unterrichtes fir die Kirchen auch annehmbar sein
durfte, selbst wenn gelegentlich die kirchliche
Jugendarbeit sich zeitlich etwas neben dem Vor-
unterricht zu arrangieren hatte. Es macht sich auch
etwas sonderbar, dass man dem Vorunterricht
den Sonntag unter keinen Umstanden — nicht
einmal als Ausnahme fir einige Stunden des
Nachmittags — zugestehen will, wihrend doch
selbst konfessionelle Sportvereine und Jugend-
organisationen am Sonntag ihrem Sport ob-
liegen..."

Die Diskussion ging auch in der ,,Schweiz.
Lehrerzeitung'' weiter. In Nr. 38 wurde gesagt:
..Der obligatorische staatsbiirgerliche Unterricht,
wie wir ihn wiinschen, begegnet in Bern vielen
Widerstidnden. Sie sind nicht nur finanzieller oder
rechtlicher Natur. Die Entschliessung des Kath.
Lehrervereins ist ein deutlicher Fingerzeig dafir,
welcher Art die Bedenken sind, die im Bundes-
haus, vor allem im Eidg. Departement des In-
nern, bestehen. Wenn man zudem an die Geg-
nerschaft denkt, die in der welschen Schweiz
gegen einen durch Bundesgesetzgebung ins Le-
ben gerufenen staatsbiirgerlichen Unterricht be-
stehen, wenn man sich ferner des Schicksals erin-
nert, das seinerzeit der Motion Wettstein-Calon-
der beschieden war, wird man verstehen, dass
noch viel Wasser unter den Aarebriicken durch-
fliessen wird, ehe die Forderung des Schweiz.
Lehrertages verwirklicht ist."” — Interessant sind
auch die offenbar aus sozialistischer Einstellung
herauswachsenden Bemerkungen Dr. Alfred
Feldmanns, Zirich, gegeniber dem Plan
des Eidg. Militardepartements. ,,Die Tragweite
dieses Plans kann gar nicht iiberschatzt werden.
Sie berithrt auch unmittelbar — das ist kein
Zweifel — die staatsbiirgerliche Unterweisung

44

der Jugend aufs starkste." Dr. Feldmann firchtet
gleichschaltende Tendenzen eines durch Bundes-
gesetz obligatorisch erklarten und durch den
Bund gepriiften staatsbirgerlichen Unterrichts
und nahert sich in seinen Vorschldgen der Reso-
lution des KLVS., indem er schreibt: ,,Es kann
flir uns nicht in Frage kommen, in der heutigen
Lage den Exekutivbehorden des Bundes die
Sorge fiir die Jugenderziehung im einzelnen an-
zuvertrauen . . . Eifersiichtig missen wir dar-
iiber wachen, dass das Volk liber das Erziehungs-
wesen die Kontrolle nicht verliert. Es gibt dafir
nur eine wirksame Sicherung: es ist der alte, oft
beklagte, viel geriihmte foderalistische Aufbau
unseres Erziehungswesen. Die padagogischen
Fragen den dazu gewshlten und bestimmten Er-
ziehungsbehorden, die militarischen Fragen den
dazu gewahlten und bestimmten Militarbehor-
den! Jede Verwischung dieser Grenzen muss
unter den heutigen Verhélinissen zu einem nicht
mehr tragbaren Uebergewicht der zentralen
Exekutive fiihren und damit unweigerlich zu einer
geistigen Gleichschaltung."

1.

Unterdessen waren noch weitere merkwiir-
dige Vorschlige zur vaterldndischen Erzie-
hung aufgetaucht. In der ,,Appenzeller Zei-
tung'’, Nr. 137, regte der Prasident des Leh-
rervereins Appenzell A.-Rh. die Schaffung
eines eidgendssischen Primar- und Sekundar-
lehrerpatentes als Pendant zur eidgendssi-
schen Maturitat an.

Er meinte: ,,Dasselbe konnte an den bestehen-
den Bildungsanstalten erworben werden, sofem
diese das vom Bund aufzustellende Ausbil-
dungsprogramm erfiillen und wenn der betref-
fende Kanton den Inhabern dieses Patentes die
Wahlfahigkeit gewahrt . . . Da der Bund an einer
derartigen eidgenéssischen Regelung im Hin-

blick auf die Foérderung der vaterldndischen Er-

ziehung grosses Interesse hat, kénnte er sie
durch Bundesbeitrdage an die be-
treffenden Lehrerbildungsan-

stalten noch weiter fordern.”

Es bedarf woh! in dieser Zeitschrift keiner
weitern Begrindung, warum w i r die Einmi-
schung des Bundes in die Lehrerbildung



durch Vorschriften und Beitrdge strikte ab-
lehnen.

Im Dienste der vaterldndischen Erziehung
soll nach der Meinung der Urheber auch der
,,Luzerner Plan" eines nationalen Theaters
stehen. Dieser Plan ist mit der Person des
Dramatikers Max Eduard Liehburg und
mit seinem symbolischen Tellspiel ,,Der Hu-
ter der Mitte'' verknlpft worden — nicht zu

seinem Vorteil.

In der NZZ. (Nr. 1678, 1684, 1690) und in an-
dern Tagesblattern erschien eine eingehende
Kritik der geistigen Haltung Liehburgs und sei-
nes Tellspiels. Von unserm Standpunkt aus
muissen wir meines Erachtens den Verfasser des
sexuell ausschweifenden Gedichtbandes ,,Frau-
en' als d e n Reprasentanten des schweizerischen
Kulturgeistes ablehnen, ebenso fir ,nationales
Theater" den ,Hiter der Mitte'', der im Dialog
Tells
stark betont und dessen Gestaltung kaum volks-
timlich wirken kann. Dieses Werk scheint mir
besonders fur unsere katholische Jugend unge-
eignet zu sein, frotzdem Emil Meier-Kessler in

mit seiner Frau das erotische Element

einer Broschire der von der Stiftung (,,zum aus-
schliesslich internen Gebrauch”) herausgegebe-
nen Schriftenreihe aut Grund des Versuches mit
einer stadtbernischen Knabensekundarklasse zu
beweisen suchte, ,,dass dieses Drama die ganze
nationale Gemeinschaft umschliesst, indem es
auch von der reiferen Jugend empfunden, er-
fuhlt und verstanden wird."

Die Stiftung ,,Luzerner Spiele’” bemiht
sich auch um behérdliche Unterstutzung; sie
soll dem Vernehmen nach vor der Festigung
ihrer Organisation und Finanzierung stehen.
Es ist ihr gelungen, eine Zustimmungserkla-
rung der Oberstkorpskommandanten Guisan,
Miescher, Wille und der Oberstdivisionare
Bircher und Favre zu erhalten, in der fol-
gende merkwirdige Feststellung gemacht
wird: ,,In der Erkenntnis, dass militarische
Webhrhaftigkeit nur von Erfolg ist, wenn ein
Volk geistig, sittlich und willensmassig klar
gerichtet und stark ist, erkldren die unter-
zeichneten Fihrer der schweizerischen Ar-
mee die ,Stiftung : Luzerner Spiele’ als einen
Bestandteil der schweizerischen Landesver-

feidigung. ..” Wir fragen uns: Wie kom-
men die militarischen Fihrer dazu, eine sol-
che private Bestrebung als Bestandteil der
schweizerischen Landesverteidigung zu er-
kldren und ihr damit den Anschein des Offi-
ziellen zu geben? Das Theater unterliegt
leicht auch weltanschaulichen Tendenzen und
kann darum in unserer so verschieden gear-
teten Volksgemeinschaft nicht
gleichgeschaltet”" werden.

V.

Das Hauptinteresse in katholischen und
kirchlich-protestantischen Kreisen richtet sich
aber weiterhin auf die Forderung des obli-
gatorischen Vorunterrichtes und des obliga-
torischen staatsburgerlichen Unterrichtes. An
seiner Jahresversammlung in Einsiedeln hat
am 30. August der Schweiz. kath. Volksver-
ein als Zentralorganisation der katholischen
Manner und Jungmanner auf Vorschlag sei-
ner Arbeitsgemeinschaft fir Erziehung und
Unterricht eine bezlgliche Entschliessung

national

angenommen, die jener des Kath. Lehrerver-
eins im wesentlichen entspricht (Wortlaut
.Sch. Sch." 1937, S. 707). Auch der Christ-
lichsoziale Arbeiterbund der Schweiz befasste
sich an seiner Jahresversammlung in Sarnen
eingehend mit der Frage des obligatorischen
Vorunterrichtes und Arbeitsdienstes. | Jede
zentrale Losung des staatsbirgerlichen Un-
terrichtes wurde entschieden abgelehnt, des-
gleichen jeder nicht absolut notwendige
Zwang in der Vorbereitung der Jugend fir
den Militardienst.” — Am 24. Juli erklarten
der Ausschuss und die Kantonalprasidenten
der Schweiz. konservativen Volkspartei: ,Die
Bestrebungen zur Starkung des nationalen
Gemeinschafts- und Verantwortungsbewusst-
seins sind durch das Zusammenwirken von
Familie und Schule, Staat und Kirche zu for-
dern. Im Rahmen des normalen Unter-
richts und der Berufsbildung sollen diese
Aufgaben den Kantonen und ihren Or-
ganen Uberlassen bleiben.” — Einlasslich
erorterte auch eine Studienkommission des
Verbandes katholischer Jugendorganisatio-
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nen der Schweiz mit der Vertretung der Ar-
beitsgemeinschatt fir Erziehung und Unter-
richt SKVV. die Haltung der Katholiken zu
den Vorschlagen des Eidg. Militardeparte-
ments. Sie bejaht die Notwendigkeit der kor-
perlichen Ertichtigung unserer Jugend, lehnt
aber ein Zwangsschema des Bundes ab und
fordert Rucksicht auf unsere schon bisher im
Dienste der vaterlandischen Erziehung tati-
gen Organisationen. Falls das Obligatorium
des militarischen Vorunterrichtes trotz der
vielfachen Einspriiche durchgesetzt wirde,
musste mindestens der Sonntagsheiligung
wie der freien beruflichen und geistigen Aus-
bildung gebihrend Rechnung getragen wer-
den. In diesem Sinne wurde eine Eingabe
an das Eidg. Militardepartement gerichtet.

Aus katholischen Pressedusserun-
gen und Voten seien noch einige Gedan-
ken festgehalten. Es wurde auf die papstliche
Erziehungsenzyklika verwiesen, in der Pius
Xl. sagt: , Der Staat kann fordern und darum
dafir sorgen, dass alle Staatsbiirger die
notwendigen Kenntnisse ihrer staatsbirger-
lichen und nationalen Pflichten besitzen."
Der Papst stellt aber auch fest: ,,Es werden
in unsern Tagen die rechten Grenzen leicht
iberschritten, indem man die sogenannte
korperliche Ertlichtigung der Jungmanner in
militarischer Form vorschreibt und oft noch
am Tag des Herrn Gber Gebihr die Zeit in
Anspruch nimmt, die den religiosen Pflichten
und dem Heiligtum der Familie gewidmet
werden sollte."

'

Inder,, Schweiz. Kirchenzeitung'
(Nr. 35 1937) nahm ein fihrender Jugendseel-
sorger aus religiésen und pastorellen Grinden
gegen das geplante Obligatorium des militari-
schen Vorunterrichtes Stellung, weil auch er da-
aurch den Sonntag ,aufs dusserste gefihrdet”
halt. Er schreibt: ,,Man hat sogar schon davon
gesprochen, die sonntiglichen Uebungen von
6—8Uhrvormittags anzusetzen, damit die jungen
Leute dann doch noch den Sonntag frei hatten.
Wo bliebe in diesem Fall die Gelegenheit zum
oftern Sakramentenempfang, die Sonntagsstim-
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mung nach ermidendem Morgentraining oder
die freie Zeit und Lust zur Christenlehre am Nach-
mittag? . . . Mit aller Kraft weisen wir besonders
das vorgesehene Provisorium des obliga-
torischen Vorunterrichtes ab, weil es nichts an-
deres ist, als ein Schleichweg, auf dem man die
Volksabstimmung zu umgehen hofft, um das
Obligatorium uns freien Schweizern per viam
facti aufzuzwingen . . . Bei aller Ablehnung des
Obligatoriums diirfen wir aber die Notwendig-
keit einer vermehrten korperlichen Ertlichtigung
der Schweizerjugend auf dem Wege der Frei-
willigkeit nicht Ubersehen . .."" — Aus den Krei-
sen der katholischen Jugendfiihrung wird auch
die Befiirchtung gedussert, ,,dass durch solche
Obligatorien die Ubertriebene und ungesunde
Versportlichung weiter Kreise der Jugend noch
mehr geférdert, gewissermassen staatlich legiti-
miert wird. Das hatte aber leicht zur Folge, dass
jene jungen Schweizer als die zuverlassigsten und
besten Eidgenossen und Wehrménner gelten, die
sich vornehmlich durch kérperliche Tuchtigkeit,
nicht aber in erster Linie durch seelisch-kulturelle
Werte und berufliches Kénnen auszeichnen. Es
ist auch die Frage ernsthaft in Erwdgung zu zie-
hen, ob durch diese jahrelange, weitgehende
Anspannung durch das Obligatorium die Freude
am Militérdienst nicht verleidet und die innere
Bereitschaft zur Wehrhaftigkeit verloren geht.”
— Das Organ des Kath. Jungmannschaftsver-
bandes, die ,Jungmannschaft’’, (Nr. 36 1937),
lehnt den obligatorischen militarischen Vorunter-
richt aus folgenden Grinden ab: ,,1. Der obli-
gatorische Vorunterricht ist der erste Schritt zur
Schaffung einer unserer schweizerischen Eigenart
voll und ganz widersprechenden Staatsjugend.
2. Durch den obligatorischen Vorunterricht wird
der Sonntag geféhrdet. 3. Das Obligatorium
greift zu sehr in die persénliche Freiheit des ein-
zelnen Jungmannes und in die Selbstbestimmung
der Familien ein. 4. Es fehlen dem Staat die no-
tigen Fihrer mit den notwendigen pddagogischen
Fahigkeiten, den obligatorischen Vorunterricht
Dabei wird aber
betont, ,,dass wir mit positiven Vorschlagen zur
korperlichen Ertichtigung der Jugend auf der
Basis der Freiwilligkeit zur Hand sind."

wirklich gut durchzufihren.”

In kirchlich - protestantischen Kreisen ist
die Ablehnung des Vorentwurfes zum obli-

gatorischen Vorunterricht teilweise noch



scharfer als in katholischen zum Ausdruck
gekommen.

Das ,Evangelische Schulblatt”,
das die Resolution des Kath. Lehrervereins publi-
zierte, erklarte sich mit den Versicherungen des
Eidg. Militardepartements betr. Sonntagsheili-
gung nicht befriedigt: ,,Diese vagen Versiche-
rungen werden das Misstrauen gegeniiber der
Vorlage nicht iiberwinden kénnen. Um so mehr,
als eine Beanspruchung des Sonntags nicht voll-
standig zu vermeiden sein wird. Dieser Weg wird
aber kaum geeignet sein, der Vorlage zum Sieg
zu verhelfen. Es ist einfach eine beschamende
Tatsache, dass unsere Behdrden das nicht ein-
sehen . . ." — Der Arbeitsausschuss
der Schweiz. evangelischen Ju-
gendkonferenz formulierte fir seine Ab-
lehnung der Vorlage folgende — mit denen ka-
tholischer Jugendfiihrer weitgehend Ubereinstim-
mende — Bedenken: ,,1. Das Obligatorium be-
deutet einen schwerwiegenden Eingriff des
Staates in die freie Entwicklung im Leben der
mannlichen Jugend. Insbesondere steht zu be-
furchten, dass dadurch der ruhige Gang der Be-
rufsbildung gehindert und nicht zuletzt auch das
Familienleben gestort und die Auflésung dessel-
ben weiter gefordert wird. 2. Die praktische
Durchfiihrung des Obligatoriums wird den gross-
a) Wer iber-
nimmt die Durchfilhrung? Die bestehenden
Sport-, Turn- und Schiessverbédnde. Damit wird
die gesamte Jugend notwendigerweise an diese
Verbande und Vereine angereiht und von ihnen
wohl auch aufgesaugt. Damit besteht die Gefahr,
dass Jugendliche schon allzufrih ins Vereins-
leben hineingezogen werden. b) Ist mit der
Ueberweisung der Durchfiihrung an die beste-
henden Vereine und Organisationen auch die
Garantie geboten, dass die nétige Anzahl quali-
fizierter Jugenderzieher und -leiter zur Verfu-
gung stehen? Im Blick auf die schweren sittli-
chen Gefahren, denen heute die mannliche Ju-
gend ausgesetzt ist, kann uns diese Frage nicht
gleichgiiltig sein . c) Wann soll der Vor-
unterricht durchgefithrt werden? Es bleibt kaum
eine andere Zeit als der Samstagnachmittag oder
Sonntagvormittag. Aus praktischen Griinden
wird sich die Ansetzung auf den Sonntagvormit-
tag, vielleicht schon von 6—8 Uhr, aufdringen.
Damit wiirde der Sonntagsentheiligung weiter

ten Schwierigkeiten begegnen.

Raum gegeben und diese geradezu staatlich
sanktioniert. 3. Der obligatorische Vorunter-
richt wird in seiner geplanten Form unvermeid-
bar der kirchlichen Jugendunterweisung Schwie-
rigkeiten bereiten . . . Wir halten aber gerade
diesen Dienst an der Jugend im Blick auf unser
ganzes Volk und seine geistige Gesundung fir
so entscheidend wichtig, dass wir gegen jede
Einschréankung und Erschwerung dieses Dienstes
protestieren miissen. 4. Der geplante obligato-
rische militdrische Vorunterricht muss als etwas
Unschweizerisches empfunden werden. Wir hal-
ten es nicht flir erwiesen, dass mit der Nachah-
mung auslandischer Erziehungsmethoden auch
die Wehrbereitschaft unseres Volkes wesentlich
gefordert werde. Gerade
recht verstandenen, ,geistigen Landesverteidi-
gung' missen wir eine dem Ausland nachge-

im Interesse einer

ahmte Militarisierung der schweizerischen Ju-
gend ablehnen ..." — AuchderSchweizer.
Evangelische Kirchenbund ftrat an
seiner Abgeordnetenversammlung vom 7. und 8.
Juni in Aarau gegen das beabsichtigte Obligato-
rium des militérischen Vorunterrichtes auf und
stelite auf alle Falle an die zustandigen Instanzen
folgende Forderungen: ,,1.
ungestoérten kirchlichen Unterrichtes soll die Be-

Im Interesse eines

anspruchung der Jugend erst mit der Vollendung
2. Die Gefahr

einer vorzeitigen weltanschaulichen Bindung der

des 17. Altersjahres beginnen.

Jugend soll vermieden werden (?), und der kirch-
lichen Jugendarbeit durfen aus dem Vorunter-
richt keine Schwierigkeiten erwachsen. 3. Der
Sonntag soll vom Vorunterricht in keiner Weise
in Anspruch genommen werden." Aehnlich &us-
serten sich kantonale Synoden und in einer aus-
fihrlichen Presseerklarung der Prasident des
Kirchenrates von Basel, Pfarrer Alphons Koechlin.

Zwar erklarte dannBundesrat Min-
ger am Schweiz. Unteroffizierstag in Lu-
zern u. a.: ,,Der obligatorische Vorunterricht
hat niemals den Sinn, die Jugend zu militari-
sieren oder sie parteipolitisch zu beeinflus-
sen oder sie sogar der Kirche zu entfremden.
Die Durchfihrung des Unterrichts ist Sache
der bereits bestehenden Verbénde. Eine
neue Organisation braucht es hiefir nicht.
Erst im 19. Altersjahr ist die Einfihrung des

bewaffneten militdrischen Vorunterrichtes
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vorgesehen, als Vorbereitung fir die Rekru-
tenschule.” Doch diese Erklarung vermochte
die grundsétzlichen Bedenken gegen das
Obligatorium nicht zu zerstreuen. Herr Bun-
desrat Minger hat uns in den letzten Tagen
mitgeteilt, dass die zahlreichen eingegange-
nen Resolutionen, Winsche und Anregun-
gen nun gesichtet und geprift werden und
dass voraussichtlich im Laufe dieses Jahres
dem Bundesrat zu Handen der eidgendssi-
schen Rate ein neues Projekt vorgelegt wer-
de. Hoffen wir, dass darin die von katholi-
scher und protestantischer Seite vorgebrach-
ten Bedenken und Wiinsche verstandnisvoll
verwertet werden und dass angesichts der
Bereifschaft zu freiwilliger Leistung die
schweizerisch-demokratische Auffassung zum
Ausdruck komme, dass es nicht Bundes-
zwang eidgendssisches Schema
braucht, wenn das Notwendige entsprechend

und ein

der kulturellen Eigenart sonst getan wird.

V.

Auch wir katholischen Erzieher und Ju-
gendfihrer anerkennen die Notwendigkeit
einer vermehrten und vertieften vaterlandi-
schen Erziehung und wollen das Unsere da-
fir tun.

Wir halten es aber hier mit F. W. Foerster,
der in seiner ,Staatsbirgerlichen Ethik und
staatsblrgerlichen Padagogik” sagt: ,,Das blosse
Wissen von burgerlichen Einrichtungen und
Paragraphen hat gar keinen Wert, wenn nicht
der Wille zu einer wahrhatt staatsblrgerlichen
Behandlung aller Berufs- und Lebensfragen an-
geregt, gestarkt und geklart wird . . . Jede
hohere staatliche Kultur ist letzten Endes un-
trennbar von der religiésen Kultur . . ." Aehn-
lich hat sich Bundesrat Etter in unserer
Zeitschrift (Nr. 1
hung zum staatsbirgerlichen wie zum nationalen
Denken ist wohl zunachst auch eine Sache des
Wissens und des Verstandnisses, aber noch viel
mehr eine Sache des Willens und der Ge -
sinnung.

1935) geaussert: ,,Die Erzie-

Wir mussen in unserer Jugend vor
allem jene Tugenden pflegen, die den guten
Staatsbirger auszeichnen: die Achtung vor der
rechimassigen Autoritat, die Unterordnung des
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eigenen, egoistischen unter das Interesse der
Gemeinschaft, die Bereitschaft zum Opfer fiir das
gemeinsame Wohl, Gerechtigkeit und die christ-

liche Nachstenliebe . . . Die stdrkste, tragfa-

higste Untermauerung der staatsbiirgerlichen

und nationalen Erziehung erblicke ich daher in
der religi®sen Erziehung unserer Jugend,
in der Erziehung zum guten Christen, der den
guten Staatsbirger natiirlicherweise in sich ein-
schliesst . . ."

Die Schule hat das lhre zu dieser va-
terlandischen Erziehung und zur staatsbir-
gerlichen Belehrung beizutragen. Dafur ist
aber kein neues Fach und kein neuer Lehr-
plan ndtig. Wir haben in unsern katholischen
Gegenden — sowohl in den Volks- wie in
den Mittelschulen — schon bisher auf brei-
ter Basis fir die Vorbereitung unserer Schi-
ler auf die verantwortungsbewusste Teilnah-
me am staatlichen Leben gewirkt. Es kann
aber da und dort unter den heutigen Zeit-
umstanden noch mehr getan und die vater-
landische Aufgabe starker in den Vorder-
grund unserer Lehr- und Erziehertatigkeit
gestellt werden. Vornehmlich wird dazu der
Geschichtsunterricht berufen sein, vor allem
bei der eingehenderen Behandlung der neu-
esten Schweizergeschichte. Verfassungskun-
de, volkswirtschaftliche Belehrung, lebendige
Darstellung von Volk und Land im Geogra-
phieunterricht, Hervorhebung der schweize-
rischen Eigenart und Leistung in derDeutsch-
stunde, Forderung des Verstandnisses fur die
sprachlichen Kulturgruppen unseres Volkes
beim Erlernen der franz8sischen und italie-
nischen Sprache, vertiefte Wertung des Ver-
haltnisses von Individuum, Gesellschaft und
Staat und grundliches Durchdenken der im
heutigen Staats- und Parteileben wirksamen
weltanschaulichen Stromungen im Philoso-
phieunterricht unserer Mittelschulen usw.
stellen den gesamten Unterricht auch auf das
Ziel der vaterlandischen Erziehung ein. Auf
hohern Schulstufen, wo die Gefahr der zu-
sammenhanglosen Verfacherung besteht, mo-
gen sich die Lehrer der vorhin genannten
Facher iberihrZusammenwirken von



Zeit zu Zeit besprechen. Diese Auffassung ist
auch an der Konferenz katholischer Mittel-
schullehrer, die sich am 29. Dez. in Luzern
mit der vaterlandischen Erziehung befasste,
zur Geltung gekommen.

Auch unsere kath. Erzieher- und Jugend-
organisationen sind willens, der vaterlandi-
schen Erziehung und staatsbirgerlichen Be-
lehrung nach Kréften zu dienen. DerSchweiz.
kath. Jungmannschaftsverband z. B. gibt da-
fir grundsatzliche und praktische Anleitung
in Arbeitsmappen. Die Arbeitsgemeinschaft
fir Erziehung und Unterricht des SKVV. —
in der der Kath. Lehrerverein fihrend mit-
wirkt — hat in Verbindung mit der gleich-
namigen Kommission des Schweiz. kath.
Frauenbundes die praktischen Arbeitsmog-
lichkeiten auf diesem Gebiete besprochen.
Sie beabsichtigt die Herausgabe eines in
Schule und freier Jugendtithrung verwertba-
ren Handbuches und die eingehendere Be-
handlung des ganzen Problems an der dies-
jahrigen Schweiz. kath. Erziehertagung. Auch
die ,,Schweizer Schule' wird in dieser Sache
das Moglichste tun. Das mochte zunachst
dieses Sonderheft mit seinen grundsatzlichen
Erwdgungen und praktischen Vorschlagen
bekunden. Wir sind dankbar fir weitere

Beitrage, namentlich Uber die methodische

Gestaltung der staatsbirgerlichen Unterwei-
sung.

Bei all unsern Bemiihungen in dieser Rich-
tung wollen wir uns stets dessen erinnern,
was Bundesrat Etter in einer Rede
iber die geistige Landesverteidigung vor
Jahresfrist so ausgesprochen hat: ,,.. Der
stairkste Wall gegen geistige Gleichschal-
tung, der starkste Schutz fir die Erhaltung
geistiger Schweizerart liegt im foderalisti-
schen Aufbau unseres Staates. Der Geist der
Freiheit fundiert im Tiefsten im christlichen
Glauben. Dieser gehort daher zum Wesen
schweizerischer Eigenart... Darum gehort
zur geistigen Landesverteidigung naturnot-
wendig die religidse Erneuerung unseres
Volkes. .. Nicht auf das Wissen, auf das
G e wissen kommt es an... Wenn wir so
die Forderung auf vermehrte nationale Erzie-
hung auffassen, dann sage ich zu dieser
Forderung ein rickhaltloses, freudiges Ja.
Aber wir missen suchen, fir diese Forde-
schweizerische Losung
zu finden, eine Losung, die organisch aus
Keine zenfra-
lisierte und keine monopolisierte Lésung!
Eine Lésung, einig und gross im Ziel, aber
frei und bodenstandig im Weg!"

rung eine

schweizerischer Erde wachst.

Luzern. Hans Dommann.

Von der Erziehung der Schweizerjugend zur geistigen
und militérischen Landesverteidigung

l.

Das Problem der Landesverteidigung ist
zur dringlichen Sorge unseres Volkes ge-
worden. Es ist heute wesentlich Erziehungs-
problem und erfordert deshalb um so ern-
stere Beachtung.

Die Landesverteidigung riickt .angesichts
der uns umgebenden Zeitstrémungen und
politischen Bewegungen in das Zentrum un-
serer Offentlichen Auseinandersetzungen. Es
drohen uns ernsthafte Gefahren von aussen.
Man denke nur an die neueste politische

internationale Entwicklung, die uns zwischen
Hammer und Amboss setzt. Aut der einen
Seite steht die Achse Berlin-Rom und auf
der andern die Linie der marxistisch orien-
tierten Volksfrontstaaten. Immer wieder wird
der Versuch gemacht, die Staaten in zwei
Heerlager zu scheiden: in jenes der Dikta-
turstaaten und in jenes der Demokratien. So
werden wir vielfach schon rein gefiihlsmas-
sig in einen Gegensatz zu unsern Nachbar-
staaten gebracht. Unsere eigene, immer noch
von einer Mehrheit getragene freiheitliche

49



	Zur Diskussion über die vaterländische Erziehung unserer Jugend

